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1 Einleitung

Dieser Lernbrief setzt sich mit dem 
Thema Hilfsmittel auseinander. Eine 
wichtige Aufgabe für Sie als AOK-Mit-
arbeitende ist es, den Versicherten die 
Hilfsmittel kundenorientiert, unbüro-
kratisch und marktgerecht anzubieten 
und dabei die Unternehmensziele der 
AOK zu berücksichtigen. Deshalb ist 
es erforderlich, die Leistungen und ihre 
Anspruchsvoraussetzungen genau zu 
kennen und den Kunden entsprechend 
anbieten zu können. 

Die Aussagen des Basisprozesses 4.0 
sind zu beachten. Die Inhalte des  
Teilprozesses 6.3 sind Gegenstand 
dieses Lernbriefs.

Hinweise

Sofern nicht erforderlich, haben wir in 
Beispielen und Übungen auf die An-
gabe einer konkreten AOK und auf 
Jahreszahlen verzichtet. Gehen Sie in 
diesen Fällen von Ihrer AOK bzw. von 
den Werten des aktuellen Kalender-
jahres aus.

Die Textteile, deren Inhalte nicht prü-
fungsrelevant, aus unserer Sicht je-
doch wichtig für das Gesamtverständ-
nis und die AOK-Praxis sind, haben wir 
in grüner Schrift gedruckt.

Haben Sie Tipps, Anregungen oder 
Verbesserungsvorschläge zu den In-
halten des Lernbriefs? Dann zögern 
Sie nicht, uns anzusprechen.

2 Lernziele

Der Lernbrief soll Sie in der Entwick-
lung folgender Kompetenzen unter-
stützen:

	· die Kunden über Hilfsmittel zu be-
raten

	· Anfragen und Anträge auf Hilfsmit-
tel entgegenzunehmen

	· die Anspruchsvoraussetzungen für 
Hilfsmittel im Beratungsgespräch zu 
vermitteln

	· die Möglichkeiten für die Inanspruch-
nahme von Hilfsmitteln zu kennen 
und den Kunden unbürokratisch zur 
Verfügung zu stellen

	· die Ablehnung von Hilfsmitteln zu 
begründen und ggf. Alternativen an-
zubieten

	· die Unternehmensziele der AOK bei 
der Leistungsgewährung zu berück-
sichtigen

	· bei der Leistungsgewährung zwi-
schen Kundeninteressen, gesetzli-
chen Vorgaben und AOK-Interessen 
abzuwägen
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1a 
schriftliche  
Anträge

3 Hilfsmittel

1a 
schriftliche  
Anträge

Lernbeispiel 1

Ihr Kunde Rainer Zipprich hatte 
vor einigen Wochen einen schwe-
ren Motorradunfall. Seitdem ist er 
querschnittgelähmt. Sie erhalten 
die ärztliche Verordnung sowie den 
elektronischen Kostenvoranschlag 
(eKVA) vom Sanitätshaus in Ihrer 
InBox (vgl. Abbildung 1). Im Kran-
kenhaus und in der Rehabilitations-
klinik wird er soweit mobilisiert, 
dass er sich mit einem Rollstuhl 
selbstständig bewegen kann. 

Abb. 1/Seite 1

02.01.1977

K771553445

09.01.

 Querschnittlähmung beider Beine

Außerdem ist eine berufliche Um-
schulung geplant, da er in seinem 
alten Beruf als Kfz-Mechaniker 
nicht mehr arbeiten kann. Auch 
seine Wohnung ist nicht für einen 
Rollstuhlfahrer geeignet. Entweder 
zieht er in eine behindertengerech-
te Wohnung oder er baut seine 
Eigentumswohnung behinderten-
gerecht um. 
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Abb. 1/Seite 2

02.01.1977 

11.01.

K771553445

18.50.02.2021

652,08 €

45,65 €

697,73 €
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3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung

Kunden haben Anspruch auf die Ver-
sorgung mit 

	· Hörhilfen, 
	· Körperersatzstücken, 
	· orthopädischen Hilfsmitteln, 
	· anderen Hilfsmitteln und 
	· Sehhilfen. 

3.1 Begriff „Hilfsmittel“ 

Hilfsmittel sind sächliche Mittel oder 
technische Produkte, die individuell 
gefertigt oder als serienmäßig her-
gestellte Ware in unverändertem 
Zustand oder als Basisprodukt mit 
entsprechend handwerklicher Zurich-
tung, Ergänzung bzw. Abänderung von 
den zuständigen Leistungserbringern 
abgegeben werden. Dazu gehören 
auch solche sächlichen Mittel oder 
technischen Produkte, die dazu dienen, 
Arzneimittel oder andere Therapeu-
tika, die zur inneren Anwendung be-
stimmt sind, in den Körper zu bringen 
(z.B. Spritzen, Inhalationsgeräte und 
ähnliche Geräte, sogenannte Applika-
tionshilfen). 

Will man Hilfsmittel von ihrer Funkti-
ons- und Zielbestimmung beschreiben, 
so sind es Mittel, die eine fehlende 
Körperfunktion ganz oder teilweise er-
setzen sollen oder eine beeinträchtig-
te Körperfunktion ausgleichen können. 

Technische Hilfen sind als Hilfsmittel 
anzusehen, wenn sie vom behinderten 
Menschen getragen oder mitgeführt 
und bei einem Wohnungswechsel auch 
mitgenommen und weiter benutzt 
werden können, um sich im jeweiligen 
Umfeld zu bewegen, zurechtzufinden 
und die elementaren Grundbedürfnisse 
des täglichen Lebens befriedigen zu 
können. 

3.2 Voraussetzungen 

Im Folgenden werden wir näher auf 
die Voraussetzungen für einen An-
spruch auf Hilfsmittel eingehen. 

3.2.1 Allgemeine Voraussetzungen 

Versicherte haben Anspruch auf Hilfs-
mittel, um 

	· den Erfolg der Krankenbehandlung 
zu sichern, 

	· einer drohenden Behinderung vorzu-
beugen oder 

	· eine Behinderung auszugleichen. 

Die Hilfsmittel müssen im Einzelfall, 
d.h. nach den individuellen (körper-
lichen und geistigen) Verhältnissen 
der versicherten Person, erforderlich 
sein. Es muss nicht unbedingt der Wir-
kungsweise der natürlichen Körper-
funktion (z.B. das Gehen) entsprechen. 
Auch Produkte, die auf andere Weise – 
ggf. auch losgelöst vom Körper – eine 
beeinträchtigte oder ausgefallene 
Körperfunktion übernehmen, können 
Hilfsmittel sein. So gleicht z.B. ein 
Blindenführhund die fehlende Orientie-
rungsmöglichkeit aus. 

Ein Hilfsmittel ist dann erforderlich, 
wenn sein Einsatz zur Lebensbewäl-
tigung im Rahmen der allgemeinen 
Grundbedürfnisse benötigt wird. 

Dazu gehören 

	· die körperlichen Grundfunktionen 
(z.B. Gehen, Stehen, Treppensteigen, 
Sitzen, Liegen, Greifen, Sehen, Spre-
chen, Hören, Nahrungsaufnahme, 
Ausscheidung), 

	· die allgemeinen Verrichtungen des 
täglichen Lebens (z.B. die elementa-
re Körperpflege, das An- und Aus-
kleiden, das selbstständige Wohnen, 

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung

§ 33 Abs. 1 
Satz 1, Abs. 2 
SGB V

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung

GR v.  
18. 12. 2007, 
Ziff. 3.1,  
§ 2 Satz 1, 2  
HilfsM-RL

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung

§ 33 Abs. 1 
Satz 1, Abs. 2 
SGB V

GR v.  
18. 12. 2007, 
Ziff. 3.2

GR v.  
18. 12. 2007, 
Ziff. 6.4  
Abs. 2
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die Möglichkeit, die Wohnung zu ver-
lassen und die Stellen zu erreichen, 
an denen Alltagsgeschäfte zu erle-
digen sind), 

	· die Erschließung eines gewissen 
körperlichen und geistigen Freiraums 
(z.B. die Aufnahme von Informatio-
nen, die Teilnahme am gesellschaft-
lichen Leben, das Erlernen eines 
lebensnotwendigen Grundwissens 
[Schulwissen] sowie die Integration 
eines behinderten Kindes in die Grup-
pe Gleichaltriger). 

Näheres zum Anspruch auf Hilfsmittel 
von Pflegeheimbewohnern erfahren 
Sie im Lernbrief zum Thema „Anträge 
auf Leistungen bei Pflegebedürftigkeit 
bearbeiten“. 

3.2.2 �Gebrauchsgegenstand des  
täglichen Lebens 

Ein Anspruch auf Versorgung mit Hilfs-
mitteln besteht nicht, wenn es sich um 
einen allgemeinen Gebrauchsgegen-
stand des täglichen Lebens handelt, 
auch wenn er besonders behinderten-
gerecht gestaltet ist. 	  

Merkmale von Gebrauchsgegenstän-
den des täglichen Lebens sind: 

	· allgemeine Verwendung und übli-
cherweise in einem Haushalt vor-
handen, gehört zum allgemeinen 
Lebensbedarf/zur normalen Lebens-
haltung (z.B. Elektromesser, elekt-
rischer Dosenöffner, Wärmflasche, 
Fieberthermometer, verlängerter 
Schuhanzieher) 

	· wurde nicht speziell für kranke oder 
behinderte Menschen entwickelt 

	· Primärfunktion als normales Ge-
brauchsgut 

	· für die meisten oder alle Menschen 
nutzbar oder die Mehrzahl der Men-
schen besitzt den Gegenstand 

	· im Handel käuflich zu erwerben 
	· dient z.B. dem Komfort, der Ge-

sunderhaltung, dem allgemeinen 
Wohlbefinden, der Hygiene oder der 
Fitness 

	· kein spezieller therapeutischer oder 
pflegerischer Nutzen

Ausnahmen gibt es jedoch, wenn ein 
Hilfsmittel und ein Gebrauchsgegen-
stand untrennbar miteinander ver-
bunden ist. Ein klassisches Beispiel 
sind die orthopädischen Schuhe. Sie 
sind aufgrund der handwerklichen Fer-
tigung sehr kostenintensiv. Die AOK 
übernimmt auch hier den krankheits-
bedingten Anteil der Kosten. Kunden 
beteiligen sich hieran mit einem Eigen
anteil. Diese Anteile sind bundesweit 
festgesetzt. 

Aus demselben Grund wie bei ortho-
pädischen Schuhen sind solche Eigen-
anteile auch bei Zwei- und Dreirädern 
(255 €) und behindertengerechten 
Autokindersitzen bis zur Vollendung 
des zwölften Lebensjahres (100 €) 
zu berücksichtigen. Eine weitere Auf
zählung finden Sie im GR v. 18. 12. 
2007, Anhang II Eigenanteils- und Zu-
schussempfehlungen. 

§ 33 Abs. 1  
Satz 3  
SGB V,  
GR v.  
18. 12. 2007, 
Ziff. 4.1

§ 33 Abs. 1 
Satz 1  
SGB V,  
GR v.  
18. 12. 2007, 
Ziff. 5.1

GR v. 
18. 12. 2007, 
Ziff. 5.7

GR v.  
18. 12. 2007, 
Anhang II  
Eigenanteils- 
und Zuschuss
empfehlungen

Eigenanteil bei orthopädischen Schuhen
Straßen- 
schuhe

Haus- 
schuhe

Sport- 
schuhe

Bade- 
schuhe

Erwachsene 76 € 40 € 30 € 14 €
Kinder bis 
zur Voll-
endung des 
16. Lebens-
jahres

45 € 20 € 20 € 14 €
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3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung

3.2.3 �Ausschluss bestimmter  
Hilfsmittel 

Der Anspruch auf Versorgung mit 
Hilfsmitteln besteht nur, wenn er nicht 
nach § 34 SGB V ausgeschlossen ist. 

Nach der „Verordnung über Hilfsmittel 
von geringem therapeutischen Nut-
zen oder geringem Abgabepreis in der 
gesetzlichen Krankenversicherung“ 
(HilfsMKVV) sind die Hilfsmittel, die 
nur einen geringen oder umstrittenen 
therapeutischen Nutzen haben oder 
die nicht besonders teuer sind, von der 
Versorgung ausgeschlossen. Schauen 
Sie sich diese Verordnung im Einzelnen 
an.  

Zu den ausgeschlossenen Hilfsmitteln 
gehören beispielsweise 

	· einige Kompressionsstücke, 
	· Leibbinden (es sind hier Ausnahmen 

möglich), 
	· Handgelenkriemen und -manschet-

ten, 
	· Applikationshilfen für Wärme und 

Kälte (z.B. Wärmflaschen, Kältepa-
ckungen), 

	· Alkoholtupfer (z.B. für Diabetiker, die 
Insulin spritzen und die entsprechen-
de Hautstelle vorher desinfizieren), 

	· Brillenetuis und 
	· Energieversorgung für Hörgeräte 

(Batterien, Akkus und Akkuladege-
räte) für Kunden, die das 18. Lebens-
jahr vollendet haben. 

Im Weiteren gehen wir davon aus, 
dass Ihnen die Inhalte dieser Verord-
nung bekannt sind. 

3.2.4 �Vertragsärztliche  
Verordnung 

Ein Hilfsmittel ist bei einer erstma-
ligen oder erneuten Diagnose oder 
Therapieentscheidung von einem Ver-
tragsarzt zu verordnen. Der Inhalt 
der ärztlichen Verordnung richtet sich 
nach der Hilfsmittel-Richtlinie. Hier-
nach soll der Vertragsarzt sich vor der 
Verordnung eines Hilfsmittels überzeu-
gen, dass es notwendig und tatsäch-
lich vom Patienten gewollt ist, später 
auch benutzt wird und geeignet ist, 
das gewünschte Ergebnis zu erreichen. 

Krankenhausärzte können im Rahmen 
des Entlassmanagements Hilfsmittel 
verordnen – für zum Verbrauch be-
stimmte Hilfsmittel können diese für 
einen Verbrauchszeitraum von bis zu 
sieben Kalendertagen nach der Ent-
lassung verordnet werden. 

Der Medizinische Dienst (MD) kann im 
Gutachten zur Feststellung der Pfle-
gebedürftigkeit konkrete Empfehlun-
gen zur Hilfsmittelversorgung geben. 
Pflegefachkräfte von Pflegediensten 
können im Rahmen der Leistungser-
bringung der Pflegesachleistung oder 
Pflegeberatungsbesuch ebenfalls 
Hilfsmittel empfehlen. Die Empfehlun-
gen gelten als Antrag auf Leistungen, 
sofern die versicherte Person zu-
stimmt. Es wird keine zusätzliche ärzt-
liche Verordnung benötigt. 

3.2.5 Hilfsmittelverzeichnis 

Das Hilfsmittelverzeichnis umfasst 
alle Hilfsmittel (mit Festbeträgen bzw. 
Preisen), die aufgrund ihrer Funktions-
tauglichkeit und ihres therapeutischen 
Nutzens verordnungsfähig sind, ein-
schließlich ihrer Qualitätsstandards. 
Es soll eine umfassende Preis- und 
Produkttransparenz für Versicherte, 
Leistungserbringer, Vertragsärzte 

HilfsMKVV

§ 33 Abs. 5a 
SGB V,  
§§ 6, 7  
HilfsM-RL

§ 6a HilfsM-
RL, § 39  
Abs. 1a  
SGB V,

§ 18b Abs. 1 
Satz 1 Nr. 2c, 
Abs. 3 SGB XI

§ 40 Abs. 6 
SGB XI

§ 139 Abs. 1 
SGB V
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1b 
mündliche  
Anträge

und Krankenkassen schaffen. Das 
Verzeichnis wird vom GKV-Spitzenver-
band erstellt und kontinuierlich dem 
medizinisch-technischen Fortschritt 
sowie den Preisfestsetzungen ange-
passt.

Das Hilfsmittelverzeichnis können Sie 
im Internet unter www.rehadat-gkv.de 
anschauen. Erkundigen Sie sich in Ihrer 
AOK über den Einsatz des Hilfsmittel-
verzeichnisses.

Viele Produkte sind im Hilfsmittelver-
zeichnis gelistet. Es bietet damit einen 
guten Marktüberblick und bildet eine 
Informationsgrundlage für alle am 
Versorgungsprozess Beteiligten. Es 
schafft somit die Voraussetzungen für 
einen qualitätsorientierten Wettbe-
werb und hat inzwischen eine markt-
steuernde Wirkung entfaltet. Die 
Entscheidungen des GKV-Spitzenver-
bands müssen dabei für die Hersteller 
transparent sein. 

3.2.6 �Wirtschaftlichkeitsgebot  
und berechtigte Wünsche der  
Kunden 

Fortsetzung des Lernbeispiels 1 
von Seite 4

Rainer Zipprich wünscht sich statt 
des „handbetriebenen“ Leichtge-
wichtrollstuhls einen Elektroroll-
stuhl.

Bei der Versorgung mit Hilfsmitteln ist 
das Wirtschaftlichkeitsgebot ganz be-
sonders wichtig. Bei der Fülle der von 
den Vertragspartnern angebotenen 
Ausführungen der Hilfsmittel muss 
die AOK das Hilfsmittel herausfinden, 
welches ausreichend, zweckmäßig 
und wirtschaftlich ist und das Maß 
des Notwendigen nicht überschreitet. 

Ein besonderes Wunsch- und Wahl-
recht der Versicherten bei der Ent-
scheidung über Leistungen ist davon 
abhängig, dass es sich dabei um „be-
rechtigte“ Wünsche handelt. 

Wählt der AOK-Kunde ein aufwendi-
geres Hilfsmittel als erforderlich, so 
hat er die Mehrkosten dafür selbst zu 
tragen. 

Merke
Hilfsmittel sind bei erstmaliger 
oder erneuter Diagnose bzw. 
Therapieentscheidung vom 
Vertragsarzt zu verordnen. Die 
Kosten für ein Hilfsmittel können 
übernommen werden, wenn 

	· eine AOK-Versicherung be-
steht, 

	· das Hilfsmittel 
	 – �den Erfolg der Krankenbe-

handlung sichert oder 
	 – �eine drohende Behinderung 

vorbeugt oder 
	 – �eine körperliche Behinderung 

ausgleicht, 
	· eine medizinische Zielsetzung 

im Einzelfall vorliegt, 
	· zur Erfüllung elementarer 

Grundbedürfnisse dient, 
	· es kein Gebrauchsgegenstand 

des täglichen Lebens ist, 
	· es kein ausgeschlossenes 

Hilfsmittel ist, 
	· im Hilfsmittelverzeichnis 

aufgelistet ist und 
	· das Wirtschaftlichkeitsgebot  

beachtet wird. 

1b 
mündliche  
Anträge

§ 12 Abs. 1 
SGB V,  
GR v.  
18. 12. 2007, 
Ziff. 6.3

§ 33 SGB I

§ 33 Abs. 1 
Satz 9 SGB V
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3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung

1b 
mündliche  
Anträge

4b 
Leistung  
ablehnen

4a 
Leistung  
bewilligen

Zum Lernbeispiel 1 von Seite 9

Hat Rainer Zipprich Anspruch auf 
einen Elektrorollstuhl? Prüfen Sie 
die Anspruchsvoraussetzungen.

•	 Rainer Zipprich ist AOK versichert.
•	 Dr. Breiter verordnet einen Leicht

gewichtrollstuhl. 
•	 Der Rollstuhl ist für Rainer Zip-

prich (Einzelfall) medizinisch not-
wendig (medizinische Zielsetzung), 
denn er gleicht eine Behinderung 
aus. 

•	 Er dient zur Erfüllung elementarer 
Grundbedürfnisse, wie z.B. Gehen, 
selbstständige Körperpflege, 
selbstständiges Wohnen und die 
Möglichkeit, die Wohnung zu ver-
lassen sowie am gesellschaftli-
chen Leben teilzunehmen. 

•	 Ein Rollstuhl ist ein Hilfsmittel 
der GKV (im Hilfsmittelverzeich-
nis genannt) und kann bei einem 
Wohnungsumzug mitgenommen 
werden. 

•	 Der Rollstuhl ist kein Gebrauchs-
gegenstand des täglichen Lebens 
und ist nicht ausgeschlossen. 

•	 Der Leichtgewichtsrollstuhl ist 
ausreichend und zweckmäßig 
und überschreitet das Maß des 
Notwendigen nicht. Die medizi-
nische Notwendigkeit für einen 
Elektrorollstuhl besteht nicht. 
Dieser ist erheblich teurer als ein 
Leichtgewichtrollstuhl. 

Die Anspruchsvoraussetzungen 
für einen Leichtgewichtrollstuhl 
sind erfüllt. Rainer Zipprich hat An-
spruch auf diesen.

Die Wünsche von Rainer Zipprich 
auf einen Elektrorollstuhl sind nicht 
berechtigt. Die Kosten für einen 
Elektrorollstuhl können nicht über-
nommen werden.

Hinweise

•	 Die Kosten für einen Umzug in eine 
behindertengerechte Wohnung 
bzw. den Wohnungsumbau kann 
die AOK nicht finanzieren. 

•	 Beachten Sie, dass die Leistungen 
für Rainer Zipprich aufgrund eines 
Motorradunfalls notwendig sind. 
Bei Motorradunfällen hat die AOK 
einen Schadenersatzanspruch. 
Mehr dazu können Sie in den Lern-
briefen zum Thema „Privatkunden-
anträge bearbeiten, Privatkunden 
beraten“ und „Schadenersatz“ 
nachlesen. 

3.3 �Übung zum  
Lernabschnitt 3

Übung 1

Hinweis

Kreuzen Sie Ihre Lösung in der Tabelle 
an.

Aufgabe

Stellen Sie fest, ob die nachstehend 
aufgeführten Gegenstände bzw. Mit-
tel zu den Hilfsmitteln zählen.

4a 
Leistung  
bewilligen

4b 
Leistung  
ablehnen
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Gegenstand/Mittel Hilfsmittel 
i. S. d. § 33 SGB V

kein Hilfsmittel 
i. S. d. § 33 SGB V

Gehstock

Armprothese

Salbe

Lupenbrille

Krankengymnastik

Fieberthermometer

Injektionsspritze

Badewannensitz

Küchen-Diätwaage

Heizkissen

Munddusche

Massagen

Wärmflasche

Eisbeutel
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1a 
schriftliche  
Anträge

4 Sehhilfen

Lernbeispiel 2

Sie arbeiten in der Kundenbetreu-
ung und erhalten die Verordnung 
von Sandra Markert.

1a 
schriftliche  
Anträge

 
 

 
Krankenkasse bzw. Kostenträger 
AOK  

 Sehhilfenverordnung 8 
  

Name, Vorname des Versicherten 
Markert, Sandra 
Weinstr. 5 
99988 Unterbach 

 IK des Leistungserbringers 

            
 Rechnungsnummer 

                
                 

 geb. am 25.01.2005           
Kostenträgerkennung Versicherten-Nr. Status   
8017779 M771552331 3 Belegnummer 

Betriebsstätten-Nr. Arzt-Nr. Datum              
619520400 01/6125259 08.02              
 
Befund:  Änderung um mindestens 
 0,5 Dioptrien  
 

 ja  nein  Erstversorgung  Folgeversorgung  

Wenn nein, wird eine Verbesserung der 
Sehschärfe um mindestens 20 % erzielt? 

 ja  Unfall, Unfallfolgen  Versorgungsleiden (BVG)  

   
 Sehbehinderung 
 mindestens WHO 1  

   
 Reparatur  Ersatz  

 
 

Menge und Art der Verordnung:    2 mineralische Einstärkengläser   
 

Diagnose/Begründung: Myopie (Kurzsichtigkeit)   
 

 Kostenrechnung des Leistungserbringers 
  Sphäre Zylinder Achse Prisma Basis Scheitel- 

abstand 
10-stellige  
Hilfsmittelpositionsnumme
r 

Betrag Euro 

F 
R - 5,75 + 1,75                                     

L - 4,75 + 3,75                                     

N 
R                                                 

L                                                 
 

            

            

            

            

            
  

Rechnungsbetrag       

Dr. A. Schenkel 
Augenarzt 

Siemensstr. 25 
99988 Unterbach 
Tel. 09999 9998-0 

Fax. 09999 9998-50 

   

   
 
Vertragsarztstempel/Unterschrift des Arztes 

  

 
 

R L 

25.01.2009 

10.02.

 M771552331
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Eine Sehhilfe kann zur Verbesserung 
der Sehschärfe oder als therapeuti-
sche Sehhilfe verordnet werden. Als 
Sehhilfen zur Verbesserung der Seh-
schärfe kommen in Betracht: 

	· Brillengläser
	· Kontaktlinsen sowie 
	· andere vergrößernde Sehhilfen (z.B. 

Lupen, Lupenbrillen, Fernrohrbrillen)

Grundsätzlich besteht ein Anspruch 
auf die Versorgung mit Sehhilfen zur 
Verbesserung der Sehschärfe zulasten 
der Krankenkasse nur für Kunden, die 
das 18. Lebensjahr nicht vollendet ha-
ben. Entscheidend ist das Lebensalter 
am Tag der Abgabe der Sehhilfe. 

Für Kunden, die das 18. Lebensjahr be-
reits vollendet haben, besteht gegen-
über der Krankenkasse in medizinisch 
notwendigen Ausnahmefällen ein An-
spruch auf Sehhilfen. Dies ist gegeben 
bei

	· Sehschwäche oder Blindheit; wenn 
auf beiden Augen eine schwere Seh-
beeinträchtigung mindestens der 
Stufe 1 nach der von der Weltge-
sundheitsorganisation empfohlenen 
Klassifikation des Schweregrads der 
Sehbeeinträchtigung (d.h. Blindheit 
beider Augen, Blindheit eines Auges 
und Sehschwäche des anderen Auges 
oder Sehschwäche beider Augen) 
vorliegt. Diese liegt vor, wenn die 
Sehschärfe (Visus) bei bestmöglicher  
Korrektur mit einer Brillen- oder 
möglichen Kontaktlinsenversorgung 
auf dem besseren Auge maximal 
30 % (0,3) beträgt oder das beidäu-
gige Gesichtsfeld ≤ 10° bei zentraler 
Fixation ist. 

	· einen verordneten Fernkorrekturaus-
gleich für einen Refraktionsfehler von  
mehr als 6 Dioptrien bei Myopie (Kurz- 
sichtigkeit) oder Hyperopie (Weit- 
sichtigkeit) oder mehr als 4 Dioptrien 
bei Astigmatismus (Hornhautverkrüm-
mung).

	· der Behandlung von Augenverletzun-
gen oder Augenerkrankungen. Hier 
besteht ein Anspruch auf therapeu-
tische Sehhilfen. 

Der Gemeinsame Bundesausschuss 
bestimmt die Indikationen hierfür in 
den Hilfsmittel-Richtlinien. 

4.1 Brillen und Brillengläser 

Sofern ein Anspruch besteht, kommt in 
erster Linie eine Versorgung des Kun-
den mit einer Brille in Betracht. Eine 
Brille besteht aus dem Brillengestell 
und den Brillengläsern, für deren Kos-
tenübernahme unterschiedliche Be-
stimmungen gelten. 

Der Anspruch auf Versorgung mit einer 
Brille umfasst nicht die Kosten des 
Brillengestells. 

Für Brillengläser wurden vom GKV-
Spitzenverband Festbeträge be-
stimmt. Diese werden von der AOK 
übernommen. 

Grundsätzlich ist für die Versorgung 
mit Sehhilfen zur Verbesserung der 
Sehschärfe und mit therapeutischen 
Sehhilfen eine augenärztliche Verord-
nung erforderlich. Es gibt wenige Aus-
nahmen von dieser Regelung, die Sie 
in der Hilfsmittel-Richtlinie nachlesen 
können. 

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung

§ 13  
HilfsM-RL

§ 33 Abs. 2  
Satz 1, 3  
SGB V,  
§ 12 Abs. 1 
HilfsM-RL

§ 33 Abs. 2 
Satz 2  
SGB V

§ 33 Abs. 2 
Satz 2 Nr. 1 
SGB V 
§ 12 Abs. 1 
HilfsM-RL

§ 33 Abs. 2 
Satz 2 Nr. 2 
SGB V 
§ 12 Abs. 1 
HilfsM-RL

§ 12 Abs. 2,  
§ 17  
HilfsM-RL

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung

§ 13 Abs. 2,  
§ 14  
HilfsM-RL

§ 33 Abs. 2 
Satz 4 SGB V

§ 12 Abs. 2  
i.V.m.  
§ 36 SGB V

§ 12 
Abs. 3, 4, 5  
HilfsM-RL
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4b 
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ablehnen
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3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung

Ein erneuter Versorgungsanspruch be-
steht für Kunden, die das 14. Lebens-
jahr vollendet haben, nur bei einer 
Änderung der Sehfähigkeit um mindes-
tens 0,5 Dioptrien (dpt). Der Gemein-
same Bundesausschuss kann Ausnah-
men von dieser Regelung in Richtlinien 
nach § 92 SGB V festlegen. 

Bei der Verordnung der Brillengläser 
sind hinsichtlich der Art und des Um-
fangs folgende Besonderheiten zu be-
achten: 

Grundsätzlich umfasst die Versorgung 
mit Brillengläsern lediglich die ein-
fache Ausführung. Unter welchen Vo-
raussetzungen besondere Ausführun-
gen übernommen werden, können Sie 
der Hilfsmittel-Richtlinie entnehmen. 

Hier werden insbesondere zu folgen-
den Punkten Aussagen gemacht: 

	· Sportbrillen 
	· Bildschirmbrillen 
	· Lichtschutzgläser (Tönungen) 
	· Kunststoffgläser 

Außerdem finden Sie Hinweise auf 
Gläser, die nicht verordnungsfähig 
sind. 

Ob Ausnahmesachverhalte vorliegen, 
die eine aufwendigere Versorgung mit 
Brillengläsern zulasten der AOK er-
möglichen, hängt von der jeweiligen 
Diagnose ab, die der Augenarzt stellt. 
Er gibt diese deshalb auch bei beson-
deren Verordnungen auf dem Verord-
nungsblatt an.

Merke
Der Leistungsanspruch bei der 
Versorgung mit Sehhilfen ist 
auf Kunden bis zur Vollendung 
des 18. Lebensjahres sowie auf 
schwer sehbeeinträchtigte Kun-
den begrenzt und bei Kurz- und 
Weitsichtigkeit mit mehr als  
6 Dioptrien sowie bei einer 
Hornhautverkrümmung mit mehr 
als 4 Dioptrien. Außerdem be-
steht Anspruch auf therapeuti-
sche Sehhilfen zur Behandlung 
von Augenerkrankungen oder 
-verletzungen. Nur in besonders 
begründeten Ausnahmefällen 
können die Kosten für eine be-
sondere Ausstattung der Sehhil-
fe übernommen werden. 
Einzelheiten zur Verordnungs-
fähigkeit von Brillengläsern sind 
in der Hilfsmittel-Richtlinie ge-
regelt.  

Zum Lernbeispiel 2 von Seite 12

Hat Sandra Markert Anspruch 
auf eine Brille? Prüfen Sie die An-
spruchsvoraussetzungen.

•	 �Sandra Markert ist bei der AOK 
versichert und 16 Jahre alt.

•	 �Der Augenarzt verordnet eine Fol-
gebrille und bestätigt, dass sich 
die Sehfähigkeit um mindestens 
0,5 dpt verändert hat.

Sandra Markert hat Anspruch auf 
neue Brillengläser. 

Die Kosten für ein Brillengestell 
können nicht übernommen werden.

§ 33 Abs. 4 
SGB V

§ 14  
HilfsM-RL

4a 
Leistung  
bewilligen

4b 
Leistung  
ablehnen
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4.2 Kontaktlinsen 

In einigen Fällen kann mit einer Brille 
keine optimale Verbesserung oder 
Wiederherstellung der Sehkraft er-
reicht werden. Kontaktlinsen können 
aber häufig die gewünschten Erfolge 
erzielen. In medizinisch indizierten 
Fällen kann daher die AOK die Kosten 
für Kontaktlinsen übernehmen. Welche 
Fälle davon betroffen sind, können Sie 
in den Hilfsmittel-Richtlinien nach-
lesen. 

Da manche Kontaktlinsen aus medizi-
nischen Gründen nicht ununterbrochen 
getragen werden können, ist zusätz-
lich auch die Kostenübernahme für 
eine Brille möglich. 

Wählen Kunden, die einen Anspruch 
auf eine Sehhilfe zulasten der Kran-
kenkasse haben, statt einer erfor-
derlichen Brille Kontaktlinsen, ohne 
dass hierfür eine medizinische Not-
wendigkeit vorliegt, zahlt die AOK als 
Zuschuss zu den Kosten der Kontakt-
linsen höchstens den Betrag, den sie 
für die verordneten Brillengläser zu 
zahlen hätte. Die Differenzkosten ha-
ben Kunden selbst zu tragen. 

Die Versorgung mit Kontaktlinsen 
zieht weitere Kosten für Pflegemit-
tel nach sich. Diese sind für die Ge-
brauchsfähigkeit der Kontaktlinsen 
dringend erforderlich. Dennoch ist  
eine Kostenübernahme dieser Pflege-
mittel ausgeschlossen. Kunden haben 
diese selbst dann zu tragen, wenn die 
Kontaktlinsen zulasten der AOK ver-
ordnet wurden. 

4.3 Andere Sehhilfen 

Lässt sich durch die Verordnung einer 
Brille oder von Kontaktlinsen das Le-
sen von üblicher Zeitungsschrift nicht 
erreichen, kann die Verordnung einer 
vergrößernden Sehhilfe notwendig 
werden. Dazu gehören z.B. Leselupen, 
Fernrohrbrillen, Bildschirmlesegerä-
te usw. Die Kosten werden auch hier 
grundsätzlich in Höhe der bestimmten 
Festbeträge übernommen. 

4.4 �Übungen zum  
Lernabschnitt 4 

Übung 2

Sachverhalt

Leo Lemke (35 Jahre) ist schon seit 
seiner Jugend Brillenträger. Seine Seh-
stärke hat sich seit der letzten Ver-
ordnung einer Brille vor zwei Jahren 
um 0,25 dpt verändert und beträgt 
jetzt – 4,75 dpt. Leo Lemke ist mit sei-
nem Brillengestell nicht mehr zufrie-
den. Es ist seiner Meinung nach nicht 
mehr modisch genug. Der Augenarzt 
empfiehlt ihm am 15. 01. neue Brillen-
gläser.

Beim Optiker wählt Leo Lemke nach 
eingehender Beratung ein Brillen-
gestell, das 170 € kostet sowie 
superentspiegelte und leicht getönte 
Gläser. Die Kosten betragen 180 € je 
Glas.

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung

§ 33 Abs. 3 
SGB V,  
§ 15  
HilfsM-RL

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung

§ 16  
HilfsM-RL
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3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung

Ergänzende Angaben

Bei Leo Lemke liegt keine Indikation im 
Sinne der Richtlinien nach § 92 SGB V 
für eine therapeutische Sehhilfe vor. Er 
ist nicht schwer sehbeeinträchtigt.

Hinweis

Fassen Sie Lösung und Begründung 
ohne Angabe von Rechtsvorschriften 
zusammen.

Aufgabe

Stellen Sie fest, ob die AOK die Kosten 
für Leo Lemkes neue Brille überneh-
men kann, ggf. in welcher Höhe.

Übung 3

Sachverhalt

Der Augenarzt verordnet der 16-jäh-
rigen Laura Lemke eine Brille. Laura 
möchte stattdessen lieber Kontakt-
linsen, die 200 € kosten, und wählt 
darüber hinaus für die Zeit, in der sie 
die Kontaktlinsen nicht tragen kann, 
ein Brillengestell (130 €) sowie ent-
spiegelte Gläser (50 €). 

Hinweis

Fassen Sie Lösung und Begründung 
ohne Angabe von Rechtsvorschriften 
zusammen.

Aufgabe

Stellen Sie fest, in welcher Höhe sich 
die AOK an den Kosten der Kontakt-
linsen bzw. der Brille beteiligen kann. 

5 Höhrhilfen

Hörhilfen (Hörgeräte) sind solche, die 
durch einen elektrisch betriebenen 
Schallverstärker mit einstellbarer 
Regelvorrichtung die Hörfähigkeit des 
Kunden verbessern. 

Hörhilfen sind von der AOK zur Ver-
fügung zu stellen, wenn durch eine 
Schwerhörigkeit die Kommunika-
tionsfähigkeit eingeschränkt ist und 
diese weit möglichst verbessert oder 
wiederhergestellt werden kann. Wich-
tige Voraussetzungen für die Kosten-
übernahme sind jedoch neben der 
ärztlichen Verordnung auch die Fest-
stellung, dass der Kunde/die Kundin in 
der Lage ist, das Hörgerät zu bedienen 
sowie sein Entschluss, dieses auch 
tatsächlich tragen zu wollen. 

Es gibt verschiedene Arten von Hör-
hilfen, die je nach individueller Ein-
schränkung der Hörfähigkeit medizi-
nisch notwendig sind. 

Es können auch Hörgeräte für beide 
Ohren verordnet werden. 

Eine Versorgung von Kindern mit Hör-
hilfen kann auch schon bei geringgra-
diger Schwerhörigkeit erfolgen. Eine 
Hörgeräteversorgung ist als Thera-
pieversuch auch dann vorzunehmen, 
wenn kein oder nur noch ein geringes 
Hörvermögen feststellbar ist. 

Eine erneute Verordnung von Hörge-
räten soll bei Erwachsenen nicht vor 
Ablauf von sechs Jahren und bei Kin-
dern nicht vor Ablauf von fünf Jahren 
erfolgen; es sei denn, dass dies z.B. 
wegen einer fortgeschrittenen Hörver-
schlechterung notwendig wird. 

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung

§ 33 Abs. 1 
Satz 1  
SGB V,  
§ 18 ff.  
HilfsM-RL
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Generelles zur 
Kundenberatung

In der Praxis verläuft eine Hörgeräte-
versorgung folgendermaßen: 

Der Kunde/die Kundin sucht einen 
Hals-, Nasen- und Ohrenarzt auf. 
Während einer eingehenden Untersu-
chung wird festgestellt, welche Ursa-
chen die Schwerhörigkeit hat, welches 
Resthörvermögen geblieben ist und ob 
ein Hörgerät diese Schäden voraus-
sichtlich beheben oder mindern wird. 
Es wird eine entsprechende Verord-
nung für ein oder mehrere Hörgeräte 
ausgestellt.

Mit dieser Verordnung kann sich der 
Kunde/die Kundin an einen Hörakusti-
ker wenden, der einen Versorgungsver-
trag mit der AOK abgeschlossen hat. 
Der Akustiker stellt nun in verschie-
denen Tests fest, welche Ausführung 
des Hörgeräts für den Patienten ge-
eignet erscheint und bietet ihm unter 
Umständen mehrere Geräte zur Wahl 
an. Der Kunde/die Kundin probiert ge-
eignete Geräte durch längeres Tragen 
aus und erhält das für ihn/sie passen-
de Gerät schließlich vom Hörakustiker. 

Auch für Hörhilfen sind Festbeträge 
bestimmt worden. Wählt der Kunde/
die Kundin ein anderes als das verord-
nete notwendige Hörgerät, so trägt 
er/sie die entstehenden Mehrkosten 
selbst. 

Die AOK darf für Kunden, die das 18. 
Lebensjahr vollendet haben, keine 
Kosten für die Energieversorgung von 
Hörgeräten übernehmen. Dieser Aus-
schluss gilt nicht nur für die üblichen 
Batterien, sondern auch für Ladegerä-
te und die dazu notwendigen Akkus.

Als Serviceleistung können Sie den 
Kunden aber durchaus den Hinweis 
geben, dass nicht nur Hörakustiker 
die passenden Batterien vertreiben, 
sondern auch andere kostengünstige 
Bezugsmöglichkeiten bestehen (z.B. 
Geschäfte vor Ort oder Online-Bestel-
lung). 

Erkundigen Sie sich in Ihrer AOK nach 
den aktuellen vertraglichen Verein-
barungen zur Versorgung mit Hörge-
räten.

Merke
Die Kosten für Hörgeräte werden 
grundsätzlich nur bis zum verein
barten Festpreis übernommen. 
Die Energieversorgung der Hör-
geräte geht zulasten der Kunden, 
wenn diese das 18. Lebensjahr 
vollendet haben.

HilfsMKVV,  
§ 2 Nr. 11

Generelles zur 
Kundenberatung
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3 
leistungsrecht- 
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6 �Körperersatzstücke, orthopädische  
und andere Hilfsmittel

Körperersatzstücke 

Ein Körperersatzstück bzw. eine Pro-
these ist ein künstlicher Ersatz für feh-
lende Körperteile durch Nachbildun-
gen aus körperfremdem Material (z.B. 
Arm- oder Beinprothese, Brustprothese 
oder Kunstaugen). 

Orthopädische Hilfsmittel 

Orthopädische Hilfsmittel sollen noch 
vorhandene, aber fehlgebildete Kör-
perteile in ihre natürliche Lage oder 
Form bringen oder sie in ihrer Funktion 
stützen oder unterstützen. Sie fördern 
also die orthopädische Behandlung 
oder sichern bzw. stabilisieren den 
Behandlungserfolg. Orthopädische 
Hilfsmittel sind z.B. Orthesen (Schiene 
oder Korsett), orthopädische Schuhe, 
Schuheinlagen, Bandagen und Hilfs-
mittel zur Kompressionstherapie. 

Über die Besonderheit der Eigenanteile 
zu orthopädischen Schuhen haben Sie 
bereits Informationen unter Pkt. 3.2.2 
dieses Lernbriefs erhalten. 

Andere Hilfsmittel

Diese sogenannten „anderen Hilfs-
mittel“ wirken nicht ständig und un-
mittelbar am menschlichen Körper, 
gleichen aber eine Behinderung aus 
und dienen somit der Befriedigung ele-
mentarer Grundbedürfnisse (vgl. Punkt 
3.2.1 dieses Lernbriefs). 

Andere Hilfsmittel sind z.B. Absaugge-
räte, Applikationshilfen, Bestrahlungs-
geräte, Blindenhilfsmittel, Elektro-
stimulationsgeräte, Hilfsmittel gegen 
Dekubitus, Inhalations- und Atemthe-
rapiegeräte, Inkontinenzhilfen, Kran-
kenpflegeartikel, Lagerungshilfen, 
Messgeräte für Körperzustände/-funk-
tionen, therapeutische Bewegungsge-
räte und Krankenfahrzeuge.

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung
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Zum Lernbeispiel 1 von Seite 10

1a 
schriftliche  
Anträge

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung

7 �Entscheidung über den Hilfsmittelantrag  
und leihweise Überlassung

Geht ein Hilfsmittelantrag bei der 
AOK ein, hat diese innerhalb von drei 
Wochen zu entscheiden. Die Frist ver-
längert sich auf fünf Wochen, wenn 
die AOK eine gutachterliche Stellung-
nahme des Medizinischen Dienstes 
einholt. Wenn die Frist von der AOK 
nicht eingehalten wird, hat sie dieses 
der versicherten Person schriftlich mit-
zuteilen und dabei die Gründe darzu-
legen. Liegen keine wichtigen Gründe 
vor, sind Kunden berechtigt, sich nach 
der abgelaufenen Frist die Leistung 
selbst zu beschaffen – die AOK hat 
dann die entstandenen Kosten zu er-
statten. Aus Gründen der Kundenzu-
friedenheit werden die Hilfsmittelan-
träge sicherlich innerhalb der Fristen 
genehmigt. Erkundigen Sie sich in Ihrer 
AOK über evtl. Ausnahmen. 

Die AOK kann ihren Kunden die Hilfs-
mittel auch leihweise überlassen. Da-
mit bleibt die AOK Eigentümerin des 
Hilfsmittels. Eine solche Verfahrens-
weise ist bei wiedereinsetzbaren Hilfs-
mitteln der Regelfall. 

Eine Rückgabe nicht mehr benötigter 
Hilfsmittel sollte in Erwägung gezogen 
werden, wenn eine Wiederverwendung 
wirtschaftlich und zweckmäßig ist, d.h., 
wenn beispielsweise nach einer Gene-
ralüberholung oder Desinfektion das 
Hilfsmittel von anderen Kunden weiter 
verwendet werden kann (z.B. Kranken-
fahrstuhl oder Krankenbett). Anderer-
seits kann der Wiedereinsatz eines 
Hilfsmittels unwirtschaftlich sein, z.B. 
wenn die Aufbereitungskosten höher 
als sein Zeitwert sind. 

1a 
schriftliche  
Anträge

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung

§ 13 Abs. 3a 
SGB V

§ 33 Abs. 5 
Satz 1  
SGB V

02.01.1977,

 27.01.

K 771553445

einen Leichtgewichtrollstuhl mit Zubehör
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3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung

4a 
Leistung  
bewilligen

Kann der Leichtgewichtrollstuhl 
Rainer Zipprich leihweise überlas-
sen werden?

Ein Leichtgewichtrollstuhl ist wie-
dereinsetzbar. Er ist an Rainer 
Zipprich leihweise zu überlassen. 
Hierzu unterschreibt Rainer Zipprich 
eine Leihvereinbarung.

4a 
Leistung  
bewilligen

8 Pflegehilfsmittel

Dienen Hilfsmittel nicht der in § 33 
Abs. 1 SGB V beschriebenen Zielset-
zung, sondern der 

	· Erleichterung der Pflege, 
	· Linderung von Beschwerden des 

Pflegebedürftigen oder 
	· Ermöglichung einer selbstständige-

ren Lebensführung, 

ist für Pflegebedürftige die Pflegekas-
se der AOK für die Bereitstellung der 
Mittel zuständig. 

Welche Mittel ganz konkret von dieser 
Regelung betroffen sind, können Sie 
dem sogenannten „Pflegehilfsmittel-
verzeichnis“ entnehmen. Hier sind 
beispielsweise Pflegebetten und -zu-
behör, spezielle Rollstühle und Körper-
pflegehilfsmittel genannt. 

Die Kosten für Hilfsmittel und Pflege
hilfsmittel, die sowohl die Kranken-
kasse als auch die Pflegekasse 
übernehmen kann (doppelfunktio-
nale Hilfsmittel), werden zwischen 
Kranken- und Pflegekasse prozentual 
aufgeteilt. So übernimmt die Kranken-
kasse beispielsweise bei einem Bade-
wannenlifter 65,3 % und die Pflege-
kasse 34,7 % der Kosten. Für ein Pfle-
gebett übernimmt die Krankenkasse 
8,3 % und die Pflegekasse 91,7 % der 
Kosten (vgl. Richtlinie zur Festlegung 
der doppelfunktionalen Hilfsmittel – 
RidoHiMi). Näheres dazu erfahren Sie 
im Lernbrief zum Thema „Anträge auf 
Leistungen bei Pflegebedürftigkeit be-
arbeiten“. 

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung

§ 40 Abs. 1 
SGB XI

§ 40 Abs. 5 
i.V.m. § 78 
Abs. 1  
SGB XI

RidoHiMi
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9 �Umfang der Leistungen 

Die Leistungen der AOK erschöpfen 
sich nicht alleine darin, das Hilfsmittel 
zur Verfügung zu stellen und die Kun-
den damit alleine zu lassen. Vielmehr 
können Sie zahlreiche weitere Leistun-
gen anbieten, die den bestimmungsge-
mäßen Gebrauch eines Hilfsmittels oft 
erst möglich machen und die Kunden 
so optimal versorgen. 

So stellt die AOK Hilfsmittel jeweils im 
gebrauchsfertigen Zustand zur Verfü-
gung und übernimmt auch ggf. anfal-
lende Montagekosten (z.B. bei einem 
Lifter, der an der Zimmerdecke fest 
installiert wird). 

9.1 �Grund-/Mehrfach
ausstattung 

Lernbeispiel 3

Ina Maritzki , 48 Jahre alt, ist bei 
der AOK versichert. Sie erhielt von 
ihre Arzt Dr. Stein am 18.03. eine 
Verordnung über zwei Paar serien-
gefertigte Kompressionsstrumpf
hosen „Kompressionsklasse II“ 
wegen Elephantiasis beider Beine 
(unförmige Anschwellung, chroni-
sche Lymphstauung).

Grundsätzlich übernimmt die AOK die 
Kosten für ein Hilfsmittel in einfacher 
Stückzahl. Es kann jedoch Fälle geben, 
in denen eine Mehrfachversorgung 
notwendig ist. Kompressionsstrümpfe 
müssen beispielsweise aus hygieni-
schen Gründen mindestens in doppel-
ter Ausfertigung vorhanden sein (ein 
Paar zum Tragen, ein Paar in der Wä-
sche). Orthopädische Schuhe werden 
ebenfalls in zweifacher Ausführung 
zur Verfügung gestellt, denn die Schu-
he haben eine längere Gebrauchszeit, 
wenn sie regelmäßig gewechselt und 
gelüftet werden. 

9.2 Zubehör und Nebenkosten 

Es gibt Hilfsmittel, die ohne notwen-
dige Zubehörteile nicht oder nicht 
zweckentsprechend benutzt werden 
können (z.B. für den Rollstuhl: Sitz-
kissen, Stockhalter). Die AOK trägt 
selbstverständlich auch die Kosten 
solcher medizinisch notwendigen Zu-
behörteile. Allerdings: Ist dieses Teil 
ein Gebrauchsgegenstand (z.B. Ein-
kaufsnetz, das am Rollstuhl befestigt 
wird oder RegenCape), gilt derselbe 
Leistungsausschluss, der auch für das 
Mittel selbst beachtet werden muss. 

Pflegekosten (z.B. Reinigungsmittel) 
fallen grundsätzlich in den Bereich 
der allgemeinen Lebensführung und 
sind vom Kunden zu tragen. Betriebs-
kosten, z. B. Stromkosten bei Schlaf-
therapiegeräten, Beatmungsgeräten, 
Elektrorollstühle werden ebenfalls auf 
Antrag erstattet. Erkundigen Sie sich 
in Ihrer AOK, ob die Kosten mit einer 
Stromkostenpauschale (abhängig von 
Art des Hilfsmittels und der Nutzungs-
dauer) oder mit Einzelnachweisen er-
stattet werden.

9.3 �Anpassung und Ausbil-
dung im Gebrauch 

Für eine Reihe von Hilfsmitteln ist eine 
Anpassung notwendig, damit sie ge-
nutzt werden können (z.B. Beinprothe-
sen, Hörgeräte). Außerdem muss der 
Kunde/die Kundin mit der Benutzung, 
Pflege und eventuellen Bedienungs-
fehlern vertraut gemacht werden. 
Kann der Kunde/die Kundin selbst das 
Hilfsmittel gar nicht bedienen (z.B. bei 
Kindern oder Schwerbehinderten), er-
streckt sich die Ausbildung auch auf 
Angehörige oder Pflegepersonen. 

Die AOK übernimmt hierfür die Kosten. 

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung

§ 33 Abs. 1 
Satz 5 SGB V

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung

GR v.  
18. 12. 2007, 
Ziff. 6.2.1

GR v.  
18. 12. 2007, 
Ziff. 6.2.2

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung

§ 33 Abs. 1  
Satz 5 SGB V 
GR v.  
18. 12. 2007,  
Ziff. 6.2.3
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9.4 �Änderungen,  
Instandsetzung und  
Ersatzbeschaffung 

Die Hilfsmittelversorgung wird ver-
vollständigt durch den Anspruch auf 
Kostenübernahme für notwendige Än-
derungen, Instandsetzung und Ersatz-
beschaffung von Hilfsmitteln. 

Zu den Änderungen gehören insbeson-
dere Erweiterungen und Ergänzungen, 
die sich aus einer Änderung der Krank-
heit bzw. Behinderung des Kunden 
ergeben. 

Hilfsmittel werden auf Kosten der 
AOK repariert, wenn sie abgenutzt 
sind und die Reparatur möglich und 
wirtschaftlicher als eine Neubeschaf-
fung ist. Voraussetzung ist, dass der 
Kunde/die Kundin mit dem Hilfsmittel 
pfleglich umgegangen ist und die 
Reparatur nicht etwa durch nachläs-
siges Verhalten oder Missbrauch ver-
ursacht hat. 

Ist eine Änderung oder Reparatur 
nicht möglich oder nicht wirtschaft-
lich, übernimmt die AOK die Kosten 
für eine Ersatzbeschaffung des Hilfs-
mittels. Für die Ersatzbeschaffung ist 
eine individuelle Entscheidung not-
wendig, weil verschiedene Faktoren 
die Gebrauchsdauer des Hilfsmittels 
beeinflussen. Es gibt jedoch Richtwer-
te, die einen Anhaltspunkt für die Ent-
scheidung bieten, sogenannte „Min-
destgebrauchszeiten“, die sich jeweils 
nach der Art des Hilfsmittels richten. 
Sie bedeuten jedoch nicht, dass nach 
Ablauf dieser Zeit ein Anspruch auf 
Ersatzbeschaffung besteht oder dass 
eine Ersatzbeschaffung nicht schon 
vorher möglich wäre. 

Wird die Mindestgebrauchszeit jedoch 
wesentlich unterschritten, sollten die 
Gründe hierfür abgeklärt werden. Ein 
Gespräch mit dem Kunden/der Kundin, 
ggf. auch mit dem Arzt/der Ärztin, eine 
Stellungnahme des Lieferanten oder 
der orthopädischen Versorgungsstelle 
können in der Praxis eine wertvolle 
Hilfe sein. 

Letztlich sollten Sie darauf achten, 
dass der Kunde/die Kundin mit der 
Hilfsmittelversorgung zufrieden ist. 
Nur dann wird er das Hilfsmittel nut-
zen und sich der teilweise erhebliche 
finanzielle Aufwand rechtfertigen. 

§ 33 Abs. 1  
Satz 5 SGB V 
GR v.  
18. 12. 2007, 
Ziff. 6.2.4

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung
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10 Vertragspartner

Vertragspartner bei der Lieferung von 
Hilfsmitteln sind Optiker, Hörakusti-
ker, Orthopädietechniker, Sanitäts-
häuser und Apotheken. Der verordnen-
de Arzt und auch die Krankenkassen 
dürfen die Versicherten nicht einem 
bestimmten Vertragspartner zuwei-
sen. In der AOK-Praxis werden hier 
mehrere Vertragspartner genannt 
oder auch eine Liste ausgehängt.

Ein Vertrag ist die notwendige Vor-
aussetzung für die Lieferung der Hilfs-
mittel an die AOK-Kunden sowie für 
die Vergütung und Abrechnung mit der 
AOK. Die AOK stellt im Vertrag sicher, 
dass der Leistungserbringer die Vor-
aussetzungen für eine wirtschaftliche 
Herstellung, Abgabe und Anpassung 
des Hilfsmittels erfüllt. Der GKV-Spit-
zenverband hat für die einheitliche 
Anwendung Empfehlungen entwi-
ckelt. Die Empfehlung regelt für die 
verschiedenen Hilfsmittelerbringer 
die fachlichen Voraussetzungen für 
natürliche Personen (persönliche An-
forderungen), Anforderungen an juris-
tische Personen sowie die räumliche 
und sachliche Ausstattung. Informie-
ren Sie sich in Ihrer AOK.

Die Verträge werden überwiegend auf 
dem Verhandlungsweg geschlossen, 
d.h. die Rahmenbedingungen und Prei-
se werden zwischen den Krankenkas-
sen und den Verbänden bzw. Innungen 
der Leistungserbringer vereinbart. 
Hilfsmittelerbringer, die die entspre-
chenden Voraussetzungen erfüllen, 
können einem Rahmenvertrag beitre-
ten. Erkundigen Sie sich in Ihrer AOK 
nach den entsprechenden Verträgen. 
Informationen erhalten Sie auch unter  
www.aok.de/gp/hilfsmittel.

Zum Lernbeispiel 3 von Seite 21

Ina Maritzki ist bei der AOK versi-
chert und leidet an einer Krankheit, 
deren Verschlimmerung verhindert 
werden soll. Sie erhält von Dr. Stein 
wegen Elephantiasis beider Beine 
eine Verordnung über zwei Paar 
seriengefertigte Kompressions-
strumpfhosen „KKL II“ (orthopädi-
sches Hilfsmittel). Aus hygienischen 
Gründen ist  eine Doppelversorgung 
erforderlich. Ina Maritzki erhält die 
Kompressionsstrumpfhosen vom 
AOK-Vertragspartner, dem Sani-
tätshaus Heilemann.

Ina Maritzki hat Anspruch auf zwei 
Paar Kompressionsstrumpfhosen 
vom Sanitätshaus Heilemann.  

§ 33 Abs. 6  
SGB V

§ 127  
Abs. 1 – 3 
SGB V

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung

4a 
Leistung  
bewilligen
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11 �Vertragspreise und Festbeträge

Fortsetzung des Lernbeispiels 1 von
Seite 19, des Lernbeispiels 2 von Seite 14  
und des Lernbeispiels 3 von Seite 23

Für verschiedene Hilfsmittel gibt es unterschied-
liche Preisgestaltungen.

Auszug Preisvereinbarung mit Hilfsmittel-Fachver-
band bzw. mit Sanitätshaus Rundum versorgt:

710,56 €
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Auszug: Anlage 1a zum Vertrag über die Versorgung mit Sehhilfen durch 
Augenoptiker gemäß § 127 Abs. 1 SGB V vom 01. 12. 2021
Abr.-pos.-Nr. Bezeichnung Preise  

(netto)1

2.1 Einstärkengläser
25.21.01.0900 Einstärkengläser, sphärisch ≤ ±6,0 dpt, cyl ≤ +2,0 dpt 16,23 €
25.21.01.1900 Einstärkengläser, sphärisch ≤ ±6,0 dpt, cyl > 2,0 dpt ≤ +4,0 dpt 30,44 €
25.21.01.2900 Einstärkengläser, sphärisch > ±6,0 dpt < ±10,0 dpt, cyl ≤ +4,0 dpt 29,14 €
25.21.01.3900 Einstärkengläser hochbrechend, sphärisch ≥ ±10,0 dpt ≤ ±12,0 dpt, cyl ≤ +4,0 dpt 61,56 €
25.21.01.4900 Einstärkengläser hochbrechend, sphärisch > ±12,0 dpt ≤ ±14,0 dpt, cyl ≤ +4,0 dpt 87,71 €
2.2 Mehrstärkengläser
25.21.02.0900 Mehrstärkengläser, Fernteil sphärisch ≤ ±6,0 dpt, cyl ≤ +4,0 dpt 81,08 €
25.21.02.1900 Mehrstärkengläser, Fernteil sphärisch > ±6,0 dpt < ±10,0 dpt, cyl ≤ +4,0 dpt 101,68 €
25.21.02.2900 Mehrstärkengläser hochbrechend, Fernteil sphärisch ≥ ±10,0 dpt ≤ ±12,0 dpt, cyl ≤ 

+4,0 dpt 
140,81 €

25.21.02.3900 Mehrstärkengläser hochbrechend, Fernteil sphärisch > ±12,0 dpt ≤ ±14,0 dpt, cyl ≤ 
+4,0 dpt

159,81 €

2.5 Zuschläge für Brillengläser
… … …

1 �Bei den Vertragspreisen handelt es sich um Nettobeträge. Die Umsatzsteuer beträgt 19 %.  
Quelle: https://www.aok.de/gp/fileadmin/user_upload/Hilfsmittel/Sehhilfen/aok_vertrag_sehhilfen_anlage_1a_preisliste.pdf

Auszug „Festbeträge für Hilfsmittel der Kompressionstherapie“ (Inkrafttreten: 01. 04. 2020)
Positions-Nr. Bezeichnung Festbetrag Festbetrag 

einschl. 19 % 
Umsatzsteuer

medizinische Kompressionsschenkelstrümpfe Serienfertigung (pro Stück),  
auch mit geschlossener Spitze
17.06.03.0 Schenkelstrümpfe KKL I, Serienfertigung 37,52 € 44,65 €
17.06.03.1 Schenkelstrümpfe KKL II, Serienfertigung 37,86 € 45,05 €
17.06.03.2 Schenkelstrümpfe KKL III, Serienfertigung 35,89 € 42,71 €
17.06.03.3 Schenkelstrümpfe KKL IV, Serienfertigung 43,15 € 51,35 €
medizinische Kompressionsstrumpfhose Serienfertigung (pro Stück),  
auch mit geschlossener Spitze
17.06.04.0 Strumpfhosen KKL I, Serienfertigung 77,34 € 92,03 €
17.06.04.1 Strumpfhosen KKL II, Serienfertigung 83,57 € 99,45 €
17.06.04.2 Strumpfhosen KKL III, Serienfertigung 86,11 € 102,47 €
17.06.04.3 Strumpfhosen KKL IV, Serienfertigung 145,32 € 172,93 €
medizinische Kompressionsstrumpfhosen nach Maßanfertigung, rundgestrickt  
(pro Stück), auch mit geschlossener Spitze
17.06.13.0 Strumpfhosen KKL I, nach Maßanfertigung, rundgestrickt 124,55 € 148,21 €
17.06.13.1 Strumpfhosen KKL II, nach Maßanfertigung, rundgestrickt 124,71 € 148,40 €
17.06.13.2 Strumpfhosen KKL III, nach Maßanfertigung, rundgestrickt 135,86 € 161,67 €
17.06.13.3 Strumpfhosen KKL IV, nach Maßanfertigung, rundgestrickt 145,87 € 173,59 €
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Die AOK übernimmt die jeweils vertrag-
lich vereinbarten Preise. Der GKV-Spit-
zenverband hat für Hilfsmittelgruppen 
bundesweit einheitliche Festbeträge 
festgesetzt. Sie einigten sich bei 

	· Hilfsmitteln zur Kompressions
therapie, 

	· Einlagen und
	· Hörhilfen 

auf eine Obergrenze der Leis
tungspflicht. 

In solchen Fällen übernimmt die AOK 
die Kosten des Hilfsmittels bis zur Hö-
he dieses Betrags. Wählt der/die AOK-
Kunde/Kundin ein teureres Hilfsmittel, 
hat er/sie den Differenzbetrag selbst 
zu tragen. Die Festbeträge finden 
Sie im Internet unter www.GKV-Spit-
zenverband.de/Krankenversicherung/
Hilfsmittel/Festbetraege_3/Festbe-
traege.jsp.

Zum Lernbeispiel 1, 
Lernbeispiel 2 und 3 von Seite 24

In welcher Höhe werden die Kosten 
für den Leichtgewichtrollstuhl von 
Rainer Zipprich und für die Brillen-
gläser von Sandra Markert über-
nommen?

Rainer Zipprich: Die Kosten für 
den Leichtgewichtrollstuhl wer-
den in Höhe der Vertragspreise 
von 710,56 € zzgl. 7 % MwSt. also 
in Höhe von insgesamt 760,30 € 
übernommen (vgl. auch Kostenvor-
anschlag). 

Sandra Markert: Für die verordne-
ten Brillengläser gelten folgende 
Vertragspreise:

rechtes  
Glas:	 – 5,75 (Sphäre)  
	 + 1,75 (Zylinder)      
	 →  Pos. 25.21.01.0900� 16,23 €

linkes  
Glas:	 – 4,75 (Sphäre)  
	 + 3,75 (Zylinder)       
	 →  Pos. 25.21.01.1900� 30,44 €

Es werden also insgesamt Kosten 
in Höhe von 46,67 € netto zzgl. 
19 % Umsatzsteuer, also 55,54 € 
übernommen.

Ina Maritzki: Die verordnete Kom-
pressionsstrumpfhose kostet 
107,31 € und es gilt ein Festbetrag 
von 99,45 €. Es werden die Kosten 
in Höhe des Festbetrags übernom-
men, die Differenz von (107,31 € 
- 99,45 € =) 7,86 €, also insgesamt 
15,72 € hat Ina Maritzki als Mehr-
kosten selbst zu tragen.

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung

§ 33 Abs. 7,  
§ 12 Abs. 2 
i.V.m. § 36 
SGB V 
§ 127 Abs. 4 
SGB V

4a 
Leistung  
bewilligen
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liche Prüfung

12 Zuzahlungen 

Kunden, die am Tag der Leistungser-
bringung das 18. Lebensjahr vollendet 
haben, zahlen für jedes Hilfsmittel 
10 % des von der Krankenkasse zu 
übernehmenden Betrags, mindestens 
jedoch 5 € und höchstens 10 €, jedoch 
nicht mehr als die tatsächlichen Kos
ten des Mittels. 

Ist das Hilfsmittel zum Verbrauch 
bestimmt, sind 10 % je Packung zu 
zahlen, höchstens jedoch 10 € für den 
Monatsbedarf. Die Zuzahlung wird auf 
einen maximalen Monatsbetrag von 
10 € für alle zum Verbrauch bestimm-
ten Hilfsmittel begrenzt, unabhängig 
davon, ob diese Hilfsmittel aufgrund 
einer oder mehrerer Indikationen benö-
tigt werden oder ob sie verschiedenen 
Produktgruppen zuzuordnen sind.  

Bei der Zuzahlungsregelung wird also 
unterschieden zwischen 

	· zum Verbrauch bestimmten und 
	· nicht zum Verbrauch bestimmten 

Hilfsmitteln. 

Zum Verbrauch bestimmte Hilfsmit-
tel sind solche, die aufgrund der Be-
schaffenheit ihres Materials oder aus 
hygienischen Gründen in der Regel nur 
einmal ununterbrochen benutzt wer-
den können und für den Wiedereinsatz 
nicht geeignet sind (z.B. Inkontinenz-
hilfe). Nicht zum Verbrauch bestimm-
te Hilfsmittel können mehrmals von 
einem oder – im Wiedereinsatz – von 
verschiedenen Kunden verwendet wer-
den. Im Anhang III zum GR v. 18. 12.  
2007 werden diejenigen Hilfsmittel 
des Hilfsmittelverzeichnisses aufge
listet, die der Zuzahlungsregelung für 
zum Verbrauch bestimmter Hilfsmittel 
unterliegen. 

Die Zuzahlung berechnet sich aus 
dem von der AOK zu übernehmenden 
Betrag, z.B. Festbetrag oder Vertrags-
preis. Der Eigenanteil z.B. bei ortho-
pädischen Schuhen ist also vor der Be-
rechnung der Zuzahlung abzuziehen. 

Schuheinlagen oder Kompressions-
strümpfe werden meist paarweise ab-
gegeben. Die Zuzahlung errechnet sich 
aus dem Gesamtbetrag (Festbetrag) 
des Paars. 

Keine Zuzahlung ist zu leisten bei Re-
paratur- und Wartungsarbeiten oder 
für die Kosten der Rückholung und 
Aussonderung von Hilfsmitteln. 

Die Zuzahlung ist an die abgebende 
Stelle (z.B. das Sanitätshaus) zu leis-
ten und verringert deren Vergütungs-
anspruch an die AOK entsprechend. 

Eine Zuzahlung ist nicht zu leisten, 
wenn die Belastungsgrenze nach 
§ 62 SGB V bereits erreicht wurde. 
Näheres hierzu erfahren Sie im Lern-
brief zum Thema „Anträge auf Be
lastungsgrenze bearbeiten“.

Merke
Kunden, die das 18. Lebensjahr 
vollendet haben, leisten eine 
Zuzahlung von 10 % der Kosten 
des Hilfsmittels, mindestens 
jedoch 5 € und höchstens 10 €, 
maximal die Kosten des Mittels. 
Bei Hilfsmitteln zum Verbrauch 
beträgt die Zuzahlung 10 % der 
Kosten, höchstens 10 € für den 
Monatsbedarf. Bei Hilfsmitteln, 
die auch Gebrauchsgegenstände 
des täglichen Lebens sind, fällt 
eine weitere Eigenbeteiligung 
an.

§ 33 Abs. 8  
Satz 1, 3  
SGB V,  
GR v.  
18. 12. 2007,  
Ziff. 7.2

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung

GR v.  
18. 12. 2007, 
Ziff. 7.2.4

GR v.  
18. 12. 2007, 
Ziff. 7.2.3 
Abs. 1

GR v.  
18. 12. 2007, 
Ziff. 7.2.7

GR v.  
18. 12. 2007, 
Ziff. 7.2.8

§ 33 Abs. 8  
Satz 2 SGB V 
§ 43c Abs. 1 
Satz 1 SGB V
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Zum Lernbeispiel 1, 
Lernbeispiel 2 und 3 von Seite 26

Haben Rainer Zipprich und Sandra 
Markert eine Zuzahlung zu leisten? 
Wenn ja, in welcher Höhe und an 
wen?

•	 Rainer Zipprich ist 48 Jahre alt.
•	 Berechnung der Zuzahlung:  

760,30 € x 10 % = 76,03 € >  
10,00 € → 10,00 €

Rainer Zipprich hat eine Zuzahlung 
in Höhe von 10 € an das Sanitäts-
haus zu leisten.

•	 Sandra Markert ist 16 Jahre alt.

Sandra Markert hat keine Zuzah-
lung zu leisten.

•	 Ina Maritzki ist 48 Jahre alt
•	 Berechnung der Zuzahlung 

99,45 € x 10 % = 9,95 € 	> 5 € 
	 < 10 €

Ina Maritzki hat jeweils eine Zuzah-
lung in Höhe von 9,95 € also insge-
samt 19,90 € an das Sanitätshaus 
Heilemann zu leisten. Ina Maritzki 
zahlte insgesamt 35,62 € (19,95 € 
+ 15,72 € [vgl. S. 26]).

13 �Zuständigkeit  
bei Wechsel der  
Krankenkasse 

Die Krankenkasse, bei der am Tag der 
Abgabe des Hilfsmittels ein Versiche-
rungsverhältnis besteht, übernimmt 
die Kosten des Hilfsmittels. Erkundi-
gen Sie sich in Ihrer AOK, wie im Falle 
des Kassenwechsels in der Praxis bei 
leihweise überlassenen Hilfsmitteln 
verfahren wird. 

GR v.  
09. 02. 2002  
i.d.F.v.  
22. 09. 2008, 
Abschn. II, 
Ziff. 6

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung
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14 �Digitale Gesundheitsanwendungen (DiGAs) 
– „App auf Rezept“

Digitale Gesundheitsanwendungen 
(DiGA), auch die „App auf Rezept“ 
genannt, gibt es zu verschiedenen 
Krankheiten, z.B. Psychische Erkran-
kungen, Migräne, verschiedene Krebs-
erkrankungen, Schlaganfall, Adipo-
sitas (starkes Übergewicht) Tinnitus 
oder Herz-/Kreislauferkrankungen. 
Diese Anwendungen können klassi-
sche mobile Apps auf einem Smart-
phone sein oder sind über den Browser 
am PC/Laptop aufrufbar.

Lernbeispiel 4

Ihre Kundin Maria Garcia ist seit 
mehreren Monaten an Tinnitus 
aurium erkrankt, d.h. sie hat ein 
ständiges Rauschen und Pfeifen 
im Ohr. Ihr Arzt empfiehlt ihr nun 
„Kalmeda“. Diese „App auf Rezept“ 
bietet Patienten mit chronischer 
Tinnitusbelastung ein mehrmonati-
ges verhaltenstherapeutisches Pro-
gramm sowie zusätzliche Entspan-
nungsanleitungen, beruhigende 
Natur- und Hintergrundgeräusche 
und zeigt schrittweise den Weg zu 
einem selbstbestimmten Umgang 
mit dem Tinnitus sowie zu einer Re-
duzierung der Tinnitusbelastung. 

Versicherte haben Anspruch auf Di-
GAs, die durch das Bundesamt für Arz-
neimittel und Medizinprodukte (BfArM) 
anerkannt sind und in das DiGA-Ver-
zeichnis aufgenommen wurden. Diese 
Anwendungen können bei Vorliegen 
der medizinischen Indikation vom be-
handelnden Arzt oder Psychothera-
peuten verordnet werden. Versicherte 
haben aber auch die Möglichkeit 
mit einer sogenannten „Selbstver-
ordnung“, d.h. mit Nachweis über das 
Vorliegen der Erkrankung (z.B. durch 
ärztliche Atteste, Entlassbriefe des 
Krankenhauses oder einer Rehaein-
richtung), eine DiGA zu erhalten. 

Mit den zugelassenen DiGAs wird der 
medizinische Zweck wesentlich durch 
digitale Hauptfunktionen erreicht 
und sie haben ein Prüfverfahren beim 
Bundesinstitut für Arzneimittel und 
Medizinprodukte durchlaufen. Bei die-
sem Verfahren wird die Qualität fest-
gestellt, z.B. die Benutzerfreundlich-
keit und Funktionalität der App sowie 
die Einhaltung von Datenschutz und 
Informationssicherheit. Die DiGAs sind 
im Unterschied zu den meisten frei zu-
gänglichen Gesundheits-Apps offiziell 
als Medizinprodukt zugelassen. 

Eine Übersicht über die veröffent-
lichten DiGAs finden Sie unter https://
diga.bfarm.de/de/verzeichnis.

Die Kosten der DiGA werden von der 
AOK komplett übernommen. Lediglich, 
wenn Versicherte eine App nutzen, de-
ren Funktion oder Anwendungsberei-
che über die in das Verzeichnis aufge-
nommenen Bereiche hinausgehen oder 
die vereinbarten Vergütungsbeträge 
übersteigen, haben sie die Mehrkosten 
zu tragen.

Mit der Genehmigung der ärztlichen 
Verordnung oder der Selbstverordnung 
erhält die versicherte Person einen 
Brief mit dem Rezeptcode für die DIGA. 
Dieser Code wird für die Freischaltung 
benötigt und ist drei Monate ab Aus-
stellungsdatum gültig.

Zum Lernbeispiel 4 

Maria Garcia hat Anspruch auf die 
DiGA „Kalmeda“, da sie an Tinnitus 
aurium leidet. Die Kosten werden 
von der AOK komplett übernommen. 
Maria Garcia erhält mit der Geneh-
migung einen Rezeptcode zur Frei-
schaltung der App und kann die An-
wendung für die vorgesehene Thera-
piedauer nutzen. Die Kosten werden 
direkt mit der AOK abgerechnet. 

Generelles zur 
Kundenberatung

1b 
mündliche  
Anträge

§ 33a Abs. 1 
SGB V

3 
leistungsrecht- 
liche Prüfung

§ 139e SGB V

§ 134 Abs. 1 
Satz 1 SGB V, 
§ 33a Abs. 1 
Satz 5 SGB V

4a 
Leistung  
bewilligen
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15 �Zusammenfassende Selbstkontrolle

1. Sachverhalt

Sie sind Fachkraft Hilfsmittelversorgung 
im ExpertenCenter Hilfsmittel. 

Die AOK-Kundin Birgit Keller, geb. am 
26. 01. 1958 und als Altersrentnerin bei 
der AOK versichert, erhält wegen ihrer 
Schwerhörigkeit eine Verordnung über 
zwei Hörgeräte vom HNO-Arzt Dr. Gu-
tekunst (Vertragsarzt). Der Hörgeräte-
akustiker „OHRIC Hörcenter Unterbach“ 
(AOK-Vertragspartner) passt ihr, nach 
ausführlicher Beratung und Ausprobie-
ren verschiedener Hörgeräte „Vonak 
Virto A50“ an. Ein Hörgerät kostet 
1.099 €, beide also insgesamt 2.198 €. 
Die Hörgerätebatterien – das Päckchen 
mit 6 Stück – kosten 5,90 € (Premium 
Power).

Sie erhalten die ärztliche Verordnung 
und den Kostenvoranschlag für die Hör-
geräte vom Hörgeräteakustiker „OHRIC 
Hörcenter Unterbach“ als elektroni-
schen Kostenvoranschlag (eKVA). Der 
Vertragspreis bei beidohriger Versor-
gung beträgt insgesamt 1.534 €.

Im Hilfsmittelverzeichnis sind Hörgeräte 
in der Produktgruppe 13 aufgelistet.

Hinweis

Begründen Sie Ihre Lösung nach der 
Drei-Schritt-Methode

Aufgabe 1

Hat Birgit Keller Anspruch auf die 
Hörgeräteversorgung (Hörgeräte und 
Batterien)? Wenn ja, in welcher Hö-
he werden die Kosten übernommen? 
Hat Birgit Keller eine Zuzahlung bzw. 
Eigenanteil zu leisten und wenn ja, in 
welcher Höhe?

2. Sachverhalt

Sie arbeiten im Fachteam Hilfsmittel 
der AOK und erhalten über Ihre InBox 
am 06. 05. folgende Unterlagen (vgl. 
Abbildung 2) vom Medizinischen Dienst 
zurück.

Aufgabe 2

Erstellen Sie einen kundenorientierten 
Brief, in dem Sie Axel Müller die Bewil-
ligung der orthopädischen Schuhe so-
wie die Höhe seiner Eigenbeteiligung 
mitteilen. Verwenden Sie hierfür einen 
Briefbogen Ihrer AOK.
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   Krankenkasse bzw. Kostenträger 

 BVG 
Hilfs-
mittel 

Impf-
stoff 

Spr.-St. 
Bedarf  

Begr.-
Üflicht  Apotheken-Nr. / IK 

 Gebühr 
Frei  AOK   6 7x 8 9     

   Name, Vorname des Versicherten  Zuzahlung  Gesamtbrutto 

 Gebühr 
Pflichtig  Müller, Axel 

Am alten See 12 
99988 Unterbach 

            
       

 Noctu   Arzneimittel-/Hilfsmittel-Nr. Faktor Taxe 
    1. Verordnung   

 sonstiges   geb. am 15.06.1948     
   Kassen-Nr. Versicherten-Nr. Status  2. Verordnung   

 Unfall  8017779 771564445 5     
   Betriebsstätten-Nr. Vertragsarzt-Nr. Datum  3. Verordnung   

 Arbeits-
unfall  619530400 62070261/3 25.04     

        

   Rp. (Bitte Leerräume durchstreichen)   Vertragsarztstempel 
        

 Aut idem  1 Paar orthopädische Schuhe Dr. med. D. Bohlen 
Alte Steige 5 

99988 Unterbach 
Tel. 09999 929-0 

      

 Aut idem  Diagnose: schwere Vor- und Mittelfußdeformierung und 
      

 Aut idem  Sprunggelenkmitbeteiligung bei rheumatoider Arthritis 
          Abgabedatum in 

der Apotheke    Unterschrift des Arztes 
Muster 16 (4.2004) 

 Bei Arbeitsunfall 
ausfüllen! 

 
     

 Unfalltag Unfallbetrieb oder Arbeitgebernummer      

        
        

 
  

Abb. 2/Seite 1

15.06.1951
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 Sanitätshaus Rund um versorgt 

Orthopädie-Technik 
Inhaber: Michael Berg 

Luisenstr. 2, 999888 Unterbach 
Telefon: 09999 2200-0   Telefax: 09999 2200-50 

www.sanitaetshausrundumversorgt.de 
E-Mail: info@sanitaetshausrundumversorgt 

 
Bankverbindung: Unterbacher Volksbank,  

IBAN: DE72 6149 9999 9123 4567 89 
BIC: GENODET1IRB 

 
Zertifiziertes Managementsystem 
DIN EN ISO 9001, DIN EN 48001 

Reg.-Nr. CD 0483-0104 
 

IK: 330 812 812 
 

 
 
Sanitätshaus Rund um versorgt, Luisenstr. 2, 99988 Unterbach 
 
AOK – Die Gesundheitskasse 
Mittelbacher Str. 19 
99988 Unterbach 

 
Kostenvoranschlag 

 
Sachbearbeiterin: Sandra Schulz  Seite: 1 von 1  Datum: 28.04. 
     
     
Patient: Axel Müller  Adresse: Am alten See 12  
     99988 Unterbach  
Geburtsdatum: 15.06.1949    Tel. 09999 9124  
       
Versicherten-Nr. K771564445   Arzt: Dr. med. D. Bohlen  
       
       

       
Art.-Nr. Menge Bezeichnung Einzelpreis EUR Gesamtpreis EUR 

    

1 2 Orthopädischer Straßenschuh 375,70 751,40 

 2 Sohlenrolle 12,90  25,80  

 2 Abroll/ Pufferabsatz 10,59  21,18 

 4 Entlastungspolster im Schaft 5,12  20,48 

 1 Stufenentlastung oder Fußbettung 28,79  28,79  

 1 Knöchelstütze mit Polster 33,62  33,62  

 2 Mehraufwand für Vorfuß  12,07  24,14 

 2 Knöchelleisten 97,59 195,18 

 2 Funktionelles Gehprobenmodell 35,13  70,26 

Gesamtpreis netto 1.170,85 

 + 19 % MwSt. + 222,46 

Gesamtpreis brutto (Vertragspreis) 1.393,31 

     

  Endbetrag 1.393,31 
 

Fotodokumentation und Fotokopie der Trittspur wurden bereits an den MD Unterbach gesandt. 
 

Abb. 2/Seite 2

15.06.1951
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Gutachten für Axel Müller 

AOK 
Oberbacher Str. 19 
99988 Unterbach 
 

 

 
Medizinischer Dienst  
Karlstraße 10 
99988 Unterbach 
Tel.: 09999 920–0 
Fax: 09999 920-50 
 
Dr. med. A. Hofmann 

Versicherte/r 
Axel Müller 
Am alten See 12, 99988 Unterbach 
Geb. 15.06.1951, Geschlecht: männlich 
 
 

 

Sozialmedizinische Beratung heute  
 
 
Vorhandene Hilfsmittel: Brillengläser, Tens-Gerät 
Pflegestufe:   kein Pflegegrad 
Bisherige Diagnosen:  Hypertonie, Diabetes mellitus, Übergewicht 
Vorlegte Unterlagen:  ärztliche Verordnung, Kostenvoranschlag, Fotodokumentation und  
    Fotokopie der Trittspur 
 
Fragestellung:   Kostenübernahme Orthopädische Maßschuhe  
    bei schwerer Vor- und Mittelfußdeformität bei rheumatischer Arthritis 
    mit Sprunggelenksbeteiligung? 
 
 
Es handelt sich um eine Erstberatung 
 
Begutachtung: 
• Die orthopädischen Maßschuhe behandeln eine Krankheit bzw. gleichen die Behinderung aus. 
• Es wird das elementare Grundbedürfnis "Gehen" ausgeglichen. 
• Schuhe sind Gebrauchsgegenstände des täglichen Lebens; orthopädischen Maßschuhe sind 

jedoch auf die speziellen Bedürfnisse kranker Menschen zugeschnitten und werden deshalb 
übernommen. 

• Orthopädischen Maßschuhe sind keine ausgeschlossenen Hilfsmittel. 
→ Orthopädische Maßschuhe sind bei genannter Diagnose und Trittspur medizinisch indiziert. 
 
 
Ergebnis:  Medizinische Voraussetzung für die Leistung erfüllt. 
 
 
Vielen Dank für Ihre Anfrage. 
 
 
Ihre Beratungsstelle Unterbach 
 

Dr. Hofmann 
 

Abb. 2/Seite 3
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16 �Lösungen zu den Übungen im Text

Lösung zu 2

Da Leo Lemke das 18. Lebensjahr voll-
endet hat, besteht ein Anspruch auf 
Sehhilfen nur aufgrund einer schweren 
Sehbeeinträchtigung, bei Kurz- oder 
Weitsichtigkeit von mehr als 6 dpt 
bzw. bei einer Hornhautverkrümmung 
mit mehr als 4 dpt oder zur Behand-
lung von Augenverletzungen oder 
-erkrankungen. Dies ist hier nicht der 
Fall. Die AOK kann also keine Kosten 
übernehmen.

Lösung zu 3

Bei Laura Lemke besteht keine medizi-
nische Notwendigkeit für das Tragen 
von Kontaktlinsen. Diese können somit 
von der AOK nicht bezahlt werden. 
An den Kosten der Brille beteiligt sich 
die AOK in Höhe der Festbeträge für 
Gläser einfacher Ausstattung (ohne 
Entspiegelung).

Gegenstand/Mittel Hilfsmittel 
i. S. d. § 33 SGB V

kein Hilfsmittel 
i. S. d. § 33 SGB V

Gehstock X

Armprothese X

Salbe X (Arzneimittel)

Lupenbrille X

Krankengymnastik X (Heilmittel)

Fieberthermometer X (ausgeschlossen)

Injektionsspritze X

Badewannensitz X

Küchen-Diätwaage X (Gebrauchsgegenstand)

Heizkissen X (ausgeschlossen)

Munddusche X (Gebrauchsgegenstand)

Massagen X (Heilmittel)

Wärmflasche X �(ausgeschlossen oder  
Gebrauchsgegenstand))

Eisbeutel X (ausgeschlossen)
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17 �Lösungen zur zusammenfassenden 
Selbstkontrolle

Lösung zu 1

Birgit Keller hat Anspruch auf die ver-
ordneten Hörgeräte und erhält diese 
vom Hörgeräteakustiker „OHRIC Hör-
center Unterbach“. 

Sie hat keinen Anspruch auf Versor-
gung mit Hörgerätebatterien.

Begründung

§ 27 Abs. 1 Satz 1 SGB V

[hier:]
Birgit Keller ist bei der AOK versichert 
und leidet unter ihre Schwerhörigkeit.

[also:]
Sie hat Anspruch auf Krankenbehand-
lung

§ 27 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 und § 33 Abs. 1 
Satz 1 SGB V

§ 33 Abs. 6 Satz 1 SGB V

[hier:]
Birgit Keller erhält von Dr. Gutekunst 
wegen ihrer Schwerhörigkeit eine Ver-
ordnung über zwei Hörgeräte. Der 
AOK-Vertragspartner „OHRIC Hörcen-
ter Unterbach“ passt ihr die Hörgeräte 
„Vonak Virto A50“ an.

[also:]
Birgit Keller hat Anspruch auf die zwei 
Hörgeräte vom „OHRIC Hörcenter 
Unterbach“.

HilfsMKVV § 2 Nr. 11

[hier:]
Birgit Keller ist am 26.01.1958 gebo-
ren, also über 18 Jahre alt.

[also:]
Sie hat keinen Anspruch auf Versor-
gung mit Hörgerätebatterien.

§ 33 Abs. 7 SGB V

[hier:]
Der Vertragspreis bei beidohriger Ver-
sorgung beträgt 1.534 €. Die Hörgerä-
te kosten insgesamt 2.198 €.

[also:]
Die AOK übernimmt die Kosten in 
Höhe von 1.534 €. Birgit Keller hat 
die Mehrkosten von 664 € (2.198 € – 
1.534 €) zu tragen.

§ 33 Abs. 8 SGB V, GR v. 18.12.2007 
Ziff. 7.2.7 Abs. 3

[hier:]
Birgit Keller ist über 18 Jahre alt. Hör-
geräte werden nicht paarweise ab-
gegeben.

[also:]
Sie hat je Hörgerät eine Zuzahlung zu 
leisten.

Berechnung der Zuzahlung: 
1.534 € : 2 = 767 € (Kosten je 
Hörgerät)
767 € x 10 % = 76,70 € > 10 € x 2  
= 20 €

Birgit Keller hat insgesamt  
684 € (20 € + 664 €) zu zahlen.  
Die AOK übernimmt  
1.514 € (1.534 € – 20 €).
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Lösung zu 2

Es war ein kundenorientierter Brief zu 
schreiben, der sowohl folgende forma-
le als auch inhaltliche Anforderungen 
enthalten sollte:

formale Anforderungen:

	· Betreff
	· persönliche Anrede
	· positiver Beginn
	· einfache Wortwahl
	· kurze Sätze
	· positive Formulierungen
	· Sie-Stil
	· keine Füllworte
	· treffender Ausdruck
	· kurze Absätze
	· logische Reihenfolge
	· Verzicht auf Rechtsquellen und 

Fachausdrücke
	· persönlicher Ansprechpartner
	· Unterschrift

inhaltliche Anforderungen

	· Genehmigung orthopädischer Schu-
he, Fachgeschäft wurde informiert

	· Kostenübernahme in Höhe von  
1.393,31 €

	· Eigenanteil in Höhe von
	� 76 € als Preis für ein vergleichbares 

Paar Normalschuhe
	 10 € Zuzahlung
	 also insgesamt 86 € 
	· Eigenanteil ist direkt im Fachge-

schäft zu zahlen

(vgl. auch Musterbrief folgende Seite)
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12.05.

Ein wichtiger Hinweis: Lassen Sie sich die gesetzliche Zuzahlung von 10,00 2 quittieren und 
sammeln Sie alle Zuzahlungsquittungen. Sie haben maximal 2 % (schwerwiegend chronisch 
Kranke 1 %) Ihrer Einnahmen als Zuzahlungen zu leisten. Informationen erhalten Sie überall 
bei Ihrer AOK.

Sie benötigen orthopädische Schuhe. Die Kosten in Höhe von 1.393,31 € können wir 
zum größten Teil übernehmen.

Guten Tag, Herr Müller,
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